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Tätigkeitsbericht des Schweizerischen Strassenverkehrs-

verbandes (FRS)

Der eben erschienene K.Tätigkeitsbe¬
richt des Schweizerischen Strassenverkehrs-
verbandes (FRS) weist im Vorwort darauf
hin, dass man im Jahre 1958 wie kaum je
in einem anderen Jahre zuvor in allen
Zielsetzungen erfreulich vorangekommen sei.
Mit der Annahme der Verfassungsrevision
als Grundlage für den Bau der Nationalstrassen

ist das Fundament gelegt worden,
damit die Verwirklichung über eine
zweckmässige Vollzugsgesetzgebung und
Finanzierung raschmöglichst vorangetrieben werden

kann. Ferner konnten Ende des Jahres
das Strassenverkehrsgesetz verabschiedet
und eine erste Stufe davon bereits in Kraft
gesetzt werden.

Der Tätigkeitsbericht, der im übrigen
zeigt, wie ruhig und sachlich die FRS ihre
Arbeit, unter der bewährten Leitung von
Firn. Dr. A. R a a f I a u b, fortsetzt und seine
Interessen vertritt, befasst sich sehr
eingehend mit dem Strassenverkehr und der
Automobilwirtschaft des vergangenen Jahres.

Gegenüber dem Vorjahr hat die Zahl

der im Verkehr stehenden Motorfahrzeuge
um 57 300 Einheiten auf 726 000 Automobile
zugenommen. Die 62 951 eingeführten
Automobile erreichten zwar nicht die Rekordziffern

des Jahres 1956 mit 63 395 Einheiten,
überschritten jedoch die Einfuhrergebnisse
des Jahres 1957 mit damals 62 000 Autos.

Ein besonderer Abschnitt ist schliesslich
der Verkehrssicherheit gewidmet. Die FRS
hat auch im Berichtsjahr das administrative

Sekretariat der Schweizerischen
Konferenz für Sicherheit im Strassenverkehr
geführt. Die letztjährigeVerkehrserziehungs-
aktion «Radfahrer Achtung — Achtung
Radfahrer» hatte zahlenmässig nachweisbare
Auswirkungen, indem sich die Radfahrerunfälle

seit der Aktion gegenüber dem Vorjahr

um zehn Prozent senkten. Die Eidg.
Polizeiabteilung hat schliesslich im
Berichtsjahr 6794 Führerausweise entzogen,
310 mehr als 1957. Mehr als die Hälfte der
Entzüge galten ein bis drei Monate. 2078

Entzüge erfolgten auf Grund des
Alkoholmissbrauchs.

Verbandsmitteilungen

Die Haftpflichtversicherung für landwirtschaftliche Traktoren
und motorisierte Landmaschinen

muss erst auf den 1. Januar 1961 den durch das neue Strassenverkehrgesetz
festgelegten neuen Bedingungen angepasst werden. Für die übrigen
Motorfahrzeuge muss dies bekanntlich auf den 1. Januar 1960 geschehen.
Wir empfehlen unsern Mitgliedern auch auf diesem Gebiet ruhig Blut zu
bewahren und nicht gleich nach den ersten «Lockvögeln zu schnappen».

Ueber die Haftpflichtversicherung für landwirtschaftliche Traktoren und
motorisierte Landmaschinen werden wir im Verlaufe dieses Winters
eingehend orientieren.

Das Zentralsekretariat.

Nr. 10/59 «DER TRAKTOR» Seite 653


	Tätigkeitsbericht des Schweizerischen Strassenverkehrsverbandes (FRS)

